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Beschlussvorlage 
HOL/2023/083 [öffentlich]  
 
 

Betreff: 
Redaktionelle Anpassung der Verwaltungsrichtlinien gem. § 58 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG 

 
Federführung: Sachgebiet 11 - Zentrale Dienste 
Verfasser: Andrea Nannen  
Aktenzeichen: 11.0/ANa - 
Datum: 03.11.2023 
 

Beratungsfolge  Datum Beschluss 

Verwaltungsausschuss  Vorbereitung 21.11.2023  

 
Beschlussvorschlag: 
Die anliegende Verwaltungsrichtlinie wird beschlossen. 
 
Sachverhalt: 
Die Kommunalaufsichtsbehörde hat die Samtgemeindeverwaltung darauf hingewiesen, dass die 
Verwaltungsrichtlinien der Mitgliedsgemeinden redaktionell anzupassen sind, da das Wort 
„Samtgemeindevermögen“ nicht das „Gemeindevermögen“ der Mitgliedsgemeinden umfasst. 
 
 

 
Erwin Burlager 
Bürgermeister 
 
Anlagenverzeichnis: 

1. Verwaltungsrichtlinie (Beschlussvorschlag) 
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